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Unterhaltsrechtliche Leitlinien der Familiensenate
des Oberlandesgerichts Oldenburg

(g�ltig ab 1.7.2003)

Die Unterhaltsrechtlichen Leitlinien der Familien-
senate des Oberlandesgerichts Oldenburg dienen nur
als Hilfsmittel zur Bestimmung des angemessenen
Unterhalts. Sie beruhen auf f�r typische Sachver-
halte geltenden Erfahrungswerten. Insofern sollen
sie zu einer einheitlichen Rechtsprechung beitragen.
Sie haben jedoch keine bindende Wirkung und k�n-
nen die Pr�fung des Einzelfalls nicht ersetzen.

Unterhaltsrechtlich maßgebendes
Einkommen

Der Unterhaltsberechnung sind alle Einnahmen und
Ausgaben mit 1/12 ihres Jahresbetrages zugrunde zu
legen.

1. Geldeinnahmen
1.1 Maßgebend sind die Einnahmen eines Jahres
einschließlich Zulagen, Weihnachts- und Urlaubs-
geld, Pr�mien, Tantiemen sowie sonstiger regel-
m�ßiger Einmalzahlungen.

1.2 Bei Aufl�sung des Arbeitsverh�ltnisses gezahlte
Abfindungen sind zur Wahrung der bisherigen Le-
bensverh�ltnisse auf einen angemessenen Zeitraum
umzulegen. Entsprechend ist bei anderen einmaligen
Zuwendungen zu verfahren.

1.3 Verg�tungen f�r �berstunden sind unterhalts-
pflichtige Einnahmen, soweit sie berufstypisch sind
und das im jeweiligen Beruf �bliche Maß nicht �ber-
schreiten.

Dar�ber hinausgehende Einnahmen aus �berstun-
den oder Zusatzarbeit sind aufgrund der Umst�nde
des Einzelfalls (hohe Schuldenbelastung, Sicherung
des Mindestbedarfs) nach Billigkeit anzurechnen.

1.4 Ausl�sungen und Spesen sind Einnahmen, so-
weit sie sich nicht auf die Erstattung nachgewiesener
Auslagen beschr�nken. Aufwendungspauschalen
sind aufgrund h�uslicher Ersparnis in der Regel
mit 1/3 ihres Nettowertes anzurechnen.

1.5 Bei Eink�nften aus selbst�ndiger T�tigkeit sind
die im Durchschnitt von 3 oder mehr Jahren f�r den
Lebensunterhalt tats�chlich verf�gbaren Mittel maß-
gebend.

1.5.1 Wird auf den steuerlich maßgeblichen Gewinn
abgestellt, sind f�r das Wirtschaftsjahr gebildete
R�ckstellungen (§ 5 Abs. 2–4 b EStG), die nach
§§ 7–7 k EStG vorgenommenen Absetzungen f�r
Abnutzung und Substanzverringerung sowie Son-

derabschreibungen unterhaltsrechtlich zu korrigie-
ren.

1.5.2 Privatentnahmen k�nnen Indizcharakter f�r die
Feststellung der verf�gbaren Mittel haben.

1.6 Bei Eink�nften aus Vermietung und Verpach-
tung sowie Kapitalverm�gen sind die Einnahmen
abz�glich notwendiger Ausgaben maßgebend.

1.7 Steuererstattungen und -zahlungen geh�ren in
der Regel zu den Einnahmen und Ausgaben im Jahr
der Zahlung. Eine Fortschreibung f�r nachfolgende
Jahre setzt voraus, dass die Bemessungsgrundlagen
im Wesentlichen unver�ndert bleiben.

2. Sozialleistungen

2.1 Arbeitslosengeld und Krankengeld

2.2 Arbeitslosenhilfe

– beim Verpflichteten,

– beim Berechtigten nur, soweit der Anspruch nicht
nach § 203 SGB III auf den Bund �bergegangen ist.

2.3 Wohngeld

2.4 BAF�G-Leistungen, auch soweit sie als Darle-
hen gew�hrt werden, mit Ausnahme von Voraus-
leistungen nach §§ 36, 37 BAF�G.

2.5 Erziehungsgeld nur in den Ausnahmef�llen nach
§ 9 S. 2 BErzGG

2.6 Renten wegen Minderung oder Verlust der Er-
werbsf�higkeit (§§ 43 SGB VI, 56 SGB VII)

2.7 Leistungen aus der Pflegeversicherung (§ 13
SGB XI), Blindengeld sowie Schwerverletzten-
und Pflegezulagen, jeweils nach Abzug des Betrages
f�r tats�chliche Mehraufwendungen, wobei § 1610 a
BGB zu beachten ist.

2.8 An die Pflegeperson weitergeleitetes Pflegegeld
nach Maßgabe von § 13 Abs. 6 SGB XI sowie der
Erziehungsbeitrag im Pflegegeld f�r Vollzeitpflege
(§ 39 SGB VIII, Nds. MBl. 2002, 1043).

2.9 Leistungen nach dem Gesetz zur sozialen Grund-
sicherung (BGBl. I 2001, 1310) nur beim Verwand-
tenunterhalt

2.10 Kein Einkommen sind Sozialhilfe und Leistun-
gen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

3. Kindergeld
Kindergeld wird nicht als Einkommen angerechnet.
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4. Geldwerte Zuwendungen des Arbeitgebers
Sachbez�ge (kostenlose oder verbilligte Wohnung,
Vorteil Kfz-Nutzung, unentgeltliche Verpflegung,
Mitarbeiterrabatt) sind mit den nach § 287 ZPO zu
sch�tzenden ersparten Aufwendungen als Einkom-
men anzusetzen.

5. Wohnwert
Der Vorteil mietfreien Wohnens im eigenen Heim
ist als wirtschaftliche Nutzung von Verm�gen wie
Einkommen zu behandeln.

5.1 Ein Wohnvorteil liegt nur vor, soweit der Wohn-
wert den ber�cksichtigungsf�higen Schuldendienst,
erforderliche Instandhaltungskosten sowie die �b-
licherweise nicht auf einen Mieter umgelegten ver-
brauchsunabh�ngigen Kosten – ggf. vermindert um
die Eigenheimzulage – �bersteigt.

5.2 In der Zeit bis zur Scheidung ist in der Regel die
angesichts der wirtschaftlichen Verh�ltnisse ange-
messene Miete anzusetzen.

5.3 F�r die Zeit nach der Scheidung ist – wenn nicht
eine Fremdvermietung oder Ver�ußerung unm�glich
oder unzumutbar ist – auf die Marktmiete abzustel-
len.

6. Haushaltsf�hrung
F�r Haushaltsf�hrungsleistungen in einer nichtehe-
lichen Partnerschaft ist ein wirtschaftlicher Vorteil
anzusetzen, sofern nicht die Leistungsunf�higkeit
des Partners feststeht. Dieser Vorteil ist im Regelfall
mit 425 Euro zu bewerten.

7. Einkommen aus unzumutbarer Erwerbst�tig-
keit

Aus unzumutbarer T�tigkeit erzieltes Einkommen
kann nach Billigkeit ganz oder teilweise unber�ck-
sichtigt bleiben.

8. Freiwillige Zuwendungen Dritter
Freiwillige Zuwendungen Dritter (z. B. Geldleistun-
gen, mietfreies Wohnen) sind in der Regel nur dann
als Einkommen zu ber�cksichtigen, wenn dies dem
Willen des Dritten entspricht.

9. Erwerbsobliegenheit und Einkommensfiktion
9.1. Auszugehen ist von der Erwerbsobliegenheit
eines Unterhaltsverpflichteten, die gegen�ber min-
derj�hrigen und diesen gleichgestellten Kindern
nach Maßgabe des § 1603 BGB gesteigert ist. Im
Einzelfall kann diese auch die Aufnahme einer Ne-
bent�tigkeit umfassen.

9.1.1. Bei Arbeitslosigkeit sind �ber eine Meldung
beim Arbeitsamt oder telefonische Nachfragen hi-
nausgehende eigenst�ndige Erwerbsbem�hungen im
Einzelnen darzulegen und zu belegen.

9.1.2. Der Hinweis auf die Arbeitsmarktlage macht
den Nachweis von Bem�hungen nur im Ausnahme-
fall (ab 60 Jahre) entbehrlich.

9.2. Bei unzureichenden Bem�hungen um einen
Arbeitsplatz k�nnen fiktive Eink�nfte nach den Um-
st�nden des Einzelfalls unter Ber�cksichtigung von
Beruf, Alter und des zuletzt erzielten Verdienstes
zugrunde gelegt werden.

9.2.1. Bei ungelernten M�nnern ist im Falle halb-
t�giger Erwerbsobliegenheit von zumindest 525 Eu-
ro und im Falle ganzt�giger Erwerbsobliegenheit
von zumindest 900 Euro auszugehen.

9.2.2. Bei ungelernten Frauen oder Frauen, die ihren
Beruf lange nicht mehr ausge�bt haben, ist im Falle
halbt�giger Erwerbsobliegenheit von zumindest
425 Euro und im Falle ganzt�giger Erwerbs-
obliegenheit von zumindest 725 Euro auszugehen.

9.2.3. Diese Betr�ge ber�cksichtigen bereits die Be-
rufskostenpauschale und einen angemessenen Kran-
kenversicherungsbetrag, nicht aber einen etwaigen
Erwerbst�tigenbonus.

9.3. Neben dem Bezug von Leistungen der Arbeits-
verwaltung kann die Aufnahme einer geringf�gigen
Besch�ftigung (§ 141 SGB III) in Betracht kommen.

9.4. Dem wiederverheirateten Elternteil obliegt es ---
ungeachtet seiner Pflichten aus der neuen Ehe ---,
durch Aufnahme einer Teilzeitarbeit zum Unterhalt
der Kinder aus einer fr�heren Ehe beizutragen.

10. Bereinigung des Einkommens
10.1 Von den Einnahmen sind die tats�chlich ge-
zahlten Steuern abzuziehen. Es besteht grunds�tz-
lich die Obliegenheit, m�gliche Steuervorteile –
insbesondere als außergew�hnliche Belastung
(§ 33 a Abs. 1 EStG) bzw. aus dem begrenzten Real-
splitting (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 EStG) – durch Eintra-
gung eines Freibetrages zumindest in H�he des un-
streitig geschuldeten Unterhaltsbetrages in An-
spruch zu nehmen.

Solche Vorteile und mit einem bevorstehenden
Wechsel der Steuerklasse verbundene Ver�nderun-
gen k�nnen aufgrund einer Sch�tzung ber�cksichtigt
werden.

Bei abh�ngig Besch�ftigten sind zur Alters- und
Krankenvorsorge die gesetzlichen Abgaben zur So-
zialversicherung sowie Beitr�ge zur privaten Alters-
vorsorge im Umfang des nach § 10 a Abs. 1 EStG
zul�ssigen Sonderausgabenabzugs zu ber�cksichti-
gen. Ansonsten sind Vorsorgeaufwendungen in ei-
nem im Verh�ltnis zu den Einnahmen angemessenen
Umfang abzuziehen.

10.2 Berufsbedingte Aufwendungen sind von den
Einnahmen vorweg abzuziehen.



10.2.1 Bei Einnahmen aus nichtselbst�ndiger T�tig-
keit ist eine Pauschale von 5 % des Nettoeinkom-
mens – bei Vollzeitt�tigkeit mindestens 50 Euro und
h�chstens 150 Euro – anzusetzen.

Eine Anerkennung von diese Pauschale �bersteigen-
den sowie mit anderen Einnahmen verbundenen
Aufwendungen setzt die konkrete Darlegung des
Aufwandes voraus.

10.2.2 F�r PKW-Kosten k�nnen dabei je gefahrenen
Kilometer 0,30 Euro angesetzt werden. Damit sind
i. d. R. Anschaffungskosten einschließlich Kreditbe-
lastungen erfasst. Bei langen Fahrtstrecken kommen
eine K�rzung oder die Verweisung auf eine Benut-
zung �ffentlicher Verkehrsmittel nach Billigkeit in
Betracht.

10.2.3 Bei einem in der Berufsausbildung stehenden
Kind sind als ausbildungsbedingte Aufwendungen in
der Regel 85 Euro anzusetzen.

10.3 Als weitere berufsbedingte Aufwendungen gel-
ten Kinderbetreuungskosten, soweit infolge der Be-
rufst�tigkeit eine Betreuung durch Dritte erforder-
lich ist. Zudem kann ein Betreuungsbonus ber�ck-
sichtigt werden.

10.4 Schulden (Zins und Tilgung) sind bei tats�ch-
licher Zahlung im Rahmen eines vern�nftigen Til-
gungsplans mit angemessenen Raten zu ber�cksich-
tigen.

10.4.1 F�r die Bedarfsermittlung sind Kreditbelas-
tungen aus der Zeit vor der Eheschließung und die
bis zur Trennung eingegangenen Verpflichtungen zu
ber�cksichtigen.

10.4.2 Der Umfang abzuziehender Schulden ist un-
ter Abw�gung aller Umst�nde des Einzelfalls zu
beurteilen, wobei der nach §§ 850 c, f ZPO pf�nd-
bare Betrag angemessen �berschritten werden kann.
Im Einzelfall k�nnen bei besonders beengten Ver-
h�ltnissen und insbesondere bei einem m�glichen
und zumutbaren Antrag auf Restschuldbefreiung
Schulden nur bis zur H�he des pf�ndbaren Betrages
zu ber�cksichtigen sein.

10.5 Unterhaltsleistungen an vorrangig Berechtigte
sind vorweg abzuziehen.

10.6 Verm�genswirksame Sparleistungen des Ar-
beitnehmers vermindern das Einkommen nicht. Je-
doch bleiben Leistungen des Arbeitgebers zur ver-
m�genswirksamen Anlage anrechnungsfrei.

Kindesunterhalt

11. Bemessungsgrundlage
Der Unterhaltsbedarf minderj�hriger und vollj�hri-
ger Kinder bemisst sich nach den S�tzen der D�s-
seldorfer Tabelle.

11.1 Die Tabellens�tze enthalten keine Beitr�ge zur
Kranken- und Pflegeversicherung. Solche zus�tzlich
aufzubringenden Beitr�ge sind vorweg vom Ein-
kommen des Unterhaltspflichtigen abzuziehen.

11.2 Grundlage der Tabellens�tze ist die Unterhalts-
pflicht gegen�ber 2 Kindern und einem Ehegatten
ohne eigenes Einkommen. Bei einer gr�ßeren/gerin-
geren Anzahl Unterhaltsberechtigter sind in der Re-
gel Ab- oder Zuschl�ge durch Einstufung in eine
niedrigere bzw. h�here Einkommensgruppe vorzu-
nehmen.

12. Minderj�hrige Kinder
12.1 Die H�he des Barbedarfs bemisst sich im Re-
gelfall allein nach dem Einkommen des das Kind
nicht betreuenden Elternteils.

12.2 Eigenes Einkommen des Kindes ist auf den
Barbedarf zur H�lfte anzurechnen.

12.3 Der das Kind betreuende Elternteil ist nur dann
barunterhaltspflichtig, wenn sein Einkommen das
Einkommen des anderen Elternteils erheblich �ber-
steigt. Ferner kann er in angemessenem Umfang
barunterhaltspflichtig sein, wenn der angemessene
Bedarf des anderen Elternteils bei Leistung des Un-
terhalts gef�hrdet w�re (§ 1603 Abs. 2 S. 3 BGB).

Sind bei ausw�rtiger Unterbringung beide Eltern-
teile zum Barunterhalt verpflichtet, haben sie den
Gesamtbedarf anteilig nach dem Verh�ltnis ihrer
den notwendigen Selbstbehalt �bersteigenden Ein-
kommen zu tragen (§ 1606 Abs. 3 S. 1 BGB).

12.4 Die Tabellens�tze ber�cksichtigen keinen vom
Normalfall abweichenden erh�hten Bedarf und Son-
derbedarf (§ 1613 Abs. 2 Nr. 1 BGB).

13. Vollj�hrige Kinder
13.1 Beim Bedarf vollj�hriger Kinder ist zwischen
Kindern mit eigenem Haushalt und im Haushalt der
Eltern oder eines Elternteils lebenden Kindern zu
unterscheiden.

13.1.1 F�r im Haushalt der Eltern oder eines Eltern-
teils wohnende vollj�hrige Kinder gilt die Alters-
stufe 4 der D�sseldorfer Tabelle. Verf�gen beide
Eltern �ber Eink�nfte, ist die sich ggf. unter Ber�ck-
sichtigung anzuerkennender Mehrkosten aus der
Summe beider Einkommen ergebende Einkom-
mensgruppe – ohne Zu- oder Abschl�ge nach der
Zahl der Unterhaltsberechtigten – maßgebend.

13.1.2 Bei Kindern mit eigenem Hausstand betr�gt
der angemessene Bedarf in der Regel monatlich
600 Euro. Dieser Betrag enth�lt keine Beitr�ge zur
Kranken- und Pflegeversicherung.

13.2 Auf den Bedarf ist eigenes Einkommen des
Kindes wie folgt anzurechnen
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– Ausbildungsverg�tung in voller H�he, f�r Kinder
ohne eigenen Hausstand vermindert um ausbil-
dungsbedingte Aufwendungen

– Baf�G-Leistungen in voller H�he – auch bei Ge-
w�hrung als Darlehen

– Eink�nfte aus nicht geschuldeter Erwerbst�tigkeit
(z. B. Ferienjob) k�nnen nach Billigkeit ganz oder
teilweise unber�cksichtigt bleiben.

13.3 Ab Vollj�hrigkeit besteht – auch f�r minder-
j�hrigen Kindern gleichgestellte vollj�hrige Kinder
– grunds�tzlich eine Barunterhaltspflicht beider El-
ternteile.

Beide Eltern schulden Unterhalt nach dem Verh�lt-
nis ihres jeweiligen den angemessenen Selbstbehalt
von 1.000 Euro bzw. bei minderj�hrigen Kindern
gleichgestellten vollj�hrigen Kindern den notwendi-
gen Selbstbehalt �bersteigenden Einkommens.
Ziff. 10.5 ist zu beachten. Kein Elternteil hat einen
h�heren Unterhaltsbetrag zu zahlen, als sich allein
nach seinem Einkommen aus der D�sseldorfer Ta-
belle erg�be.

14. Verrechnung des Kindergeldes
Kindergeld wird bei minderj�hrigen Kindern nach
§ 1612 b Abs. 4 BGB ausgeglichen. Bei beiderseiti-
ger Barunterhaltspflicht gilt § 1612 b Abs. 2 BGB.

Ehegattenunterhalt

15. Unterhaltsbedarf
15.1 Beim Trennungsunterhalt und nachehelichen
Unterhalt wird der Bedarf bestimmt und begrenzt
durch die ehelichen Lebensverh�ltnisse. Diese wer-
den in erster Linie durch das f�r den gesamten
Lebensunterhalt – ggf. nach Abzug des Tabellenbe-
trags f�r minderj�hrige oder des Bedarfs f�r voll-
j�hrige und noch in der Berufsausbildung befind-
liche Kinder – verf�gbare Einkommen gepr�gt.
Zur Verm�gensbildung verwendete Teile des Ein-
kommens bleiben bei der Bedarfsbemessung unbe-
r�cksichtigt.

Bei Aufnahme oder Ausweitung einer Erwerbst�tig-
keit nach Trennung/Scheidung gilt das (Mehr)ein-
kommen im Regelfall als pr�gend.

15.2 Bei durchschnittlichen Einkommensverh�ltnis-
sen bestimmt sich der Bedarf nach einer Quote vom
Einkommen bzw. der Einkommensdifferenz. Bei
Einkommen aus Erwerbsarbeit ist ein Erwerbst�ti-
genbonus von 1/7 zu ber�cksichtigen. Im �brigen
gilt der Halbteilungsgrundsatz.

15.3 Bei hohen Einkommen – in der Regel, wenn das
f�r den Ehegattenunterhalt verf�gbare Einkommen
die h�chste Einkommensgruppe der D�sseldorfer

Tabelle �bersteigt – ist der Bedarf konkret darzule-
gen.

15.4 Der nach einer Quote vom Einkommen ermit-
telte Bedarf umfasst keine Beitr�ge zur Alters- und
Krankenvorsorge. Vorsorgebedarf kann nur bei Si-
cherung des Elementarunterhalts beansprucht wer-
den und ist in der Regel vom Einkommen des Unter-
haltspflichtigen vorweg abzuziehen.

15.5 Trennungsbedingter Mehrbedarf kann zus�tz-
lich ber�cksichtigt werden, wenn nicht pr�gendes
Einkommen auf den Bedarf angerechnet wird.

16. Bed�rftigkeit
Nicht pr�gendes Einkommen des Berechtigten ist
– ggf. vermindert um den Erwerbst�tigenbonus –
auf den Unterhaltsanspruch anzurechnen. Ziff. 7
bleibt unber�hrt.

17. Erwerbsobliegenheit
Bei nachehelichem Unterhalt besteht nur dann keine
Verpflichtung zu einer eigenen Erwerbst�tigkeit,
wenn der geschiedene Ehegatte durch Kindesbetreu-
ung, Krankheit oder Alter an der Aufnahme einer
Erwerbst�tigkeit gehindert ist.

17.1 Ob die Aufnahme oder Ausweitung einer Er-
werbst�tigkeit neben der Betreuung minderj�hriger
Kinder zumutbar ist, ist unter Ber�cksichtigung aller
Umst�nde des Einzelfalles, insbesondere des Um-
fangs einer vor der Trennung ausge�bten Arbeit und
den M�glichkeiten der Kinderbetreuung, zu beurtei-
len.

17.1.1 Es besteht in der Regel eine Obliegenheit zur
Teilerwerbst�tigkeit bei der Versorgung

– eines Kindes zwischen 8 und 15 Jahren

– mehrerer Kinder zwischen 13 und 16 Jahren.

17.1.2 Danach besteht in der Regel eine Obliegen-
heit zur Vollerwerbst�tigkeit.

17.2 Bei Getrenntlebensunterhalt besteht vor Ablauf
des ersten Trennungsjahres in der Regel keine Ver-
pflichtung, eine Erwerbst�tigkeit aufzunehmen oder
auszuweiten.

Weitere Unterhaltsanspr�che

18. Anspr�che aus § 1615 l BGB
Der Bedarf nach § 1615 l BGB bemisst sich nach der
Lebensstellung des betreuenden Elternteils.

19. Elternunterhalt
Der Bedarf ist konkret darzulegen. Leistungen nach
dem Gesetz zur sozialen Grundsicherung sind zu
ber�cksichtigen.



20. Lebenspartnerschaft
Bei Getrenntleben oder Aufhebung einer Lebens-
partnerschaft gelten §§ 12, 16 LPartG.

Leistungsf�higkeit und Mangelfall

21. Selbstbehalt
21.1 Dem Unterhaltspflichtigen muss nach Abzug
der Unterhaltsanspr�che von seinem Einkommen
der sog. Selbstbehalt verbleiben. Gegen�ber minder-
j�hrigen und ihnen gleichgestellten vollj�hrigen
Kindern ist als unterste Grenze der Inanspruchnah-
me der notwendige Selbstbehalt zu wahren. Dieser
betr�gt

21.1.1 840 Euro bei Erwerbst�tigen

21.1.2 730 Euro bei Nichterwerbst�tigen

21.2 Beim Verwandtenunterhalt ist im �brigen der
angemessene Selbstbehalt zu wahren. Dieser betr�gt

21.2.1 1.000 Euro gegen�ber vollj�hrigen Kindern,
Enkelkindern und Anspr�chen aus § 1615 l BGB,

21.2.2 mindestens 1.250 Euro gegen�ber Eltern,
wobei die H�lfte des diesen Mindestbetrag �berstei-
genden Einkommens anrechnungsfrei bleibt.

21.3 Gegen�ber dem kinderbetreuenden Ehegatten
gilt der notwendige Selbstbehalt. In allen anderen
F�llen ist als eheangemessener Selbstbehalt der Be-
darf des Berechtigten zuz�glich des Erwerbst�tigen-
bonus, jedoch nicht weniger als 925 Euro, zu wah-
ren.

21.4 Der Selbstbehalt kann im Einzelfall angemes-
sen abgesenkt oder erh�ht werden

22. Bedarf des mit dem Pflichtigen zusammen-
lebenden Ehegatten

22.1 Bei Unterhaltsanspr�chen minderj�hriger und
diesen gleichgestellten vollj�hrigen Kindern werden
f�r den in Haushaltsgemeinschaft mit dem Unter-
haltspflichtigen lebenden Ehegatten im Regelfall
535 Euro angesetzt.

22.2 Bei Unterhaltsanspr�chen vollj�hriger Kinder,
Enkeln und bei Anspr�chen aus § 1615 l BGB wer-
den f�r den in Haushaltsgemeinschaft mit dem Un-
terhaltspflichtigen lebenden Ehegatten im Regelfall
750 Euro angesetzt.

22.3 Bei Unterhaltsanspr�chen von Eltern werden
f�r den in Haushaltsgemeinschaft mit dem Unter-
haltspflichtigen lebenden Ehegatten mindestens
950 Euro angesetzt.

23. Mangelfall
23.1 Reicht das Einkommen zur Deckung des Be-
darfs aller erstrangigen Unterhaltsberechtigten und
zur Deckung des Selbstbehalts nicht aus, ist der nach

Abzug des Eigenbedarfs des Unterhaltspflichtigen
verbleibende Betrag auf die Unterhaltsberechtigten
im Verh�ltnis ihrer jeweiligen Einsatzbetr�ge zu
verteilen.

23.2 Als Einsatzbetr�ge sind – ggf. vermindert um
anrechenbares Einkommen des Unterhaltsberechtig-
ten – anzusetzen:

23.2.1 F�r minderj�hrige und ihnen gleichgestellte
vollj�hrige Kinder die S�tze der Einkommens-
gruppe 6 der D�sseldorfer Tabelle.

23.2.2 F�r den getrennt lebenden oder geschiedenen
Ehegatten bei Erwerbseinkommen 3/7 (bei anderen
Einkommen 1/2) des nach Abzug von Kindesunter-
halt gem�ß den S�tzen der D�sseldorfer Tabelle an-
rechenbaren Einkommens bzw. der Einkommensdif-
ferenz, mindestens jedoch 730 Euro.

23.2.3 F�r den mit dem Pflichtigen zusammenleben-
den Ehegatten 535 Euro.

23.3 Die Anspr�che aller gleichrangigen Unterhalts-
berechtigten sind im Verh�ltnis zur Verteilungs-
masse prozentual zu k�rzen (Verteilungsmasse:
Gesamtbedarf 6 100).

23.4 Kindergeld ist nach Maßgabe von § 1612 b
BGB anzurechnen.

23.5 Das im Rahmen der Mangelfallberechnung
gewonnene Ergebnis ist zu Gunsten der �brigen
Unterhaltsberechtigten zu korrigieren, wenn die er-
rechneten Betr�ge �ber dem ohne Mangelfall-
k�rzung ermittelten Bedarf liegen.

Sonstiges

24. Rundung
Ehegattenunterhalt soll auf 5 Euro gerundet werden.

25. Ost-West-F�lle
Bei sog. Ost-West-F�llen richtet sich der Bedarf des
Kindes nach der f�r seinen Wohnsitz geltenden Un-
terhaltstabelle. F�r den Selbstbehalt des Pflichtigen
sind die an seinem Wohnsitz bestehenden Verh�lt-
nisse maßgebend.

26. Beweislast
26.1 Bedarf

Der Unterhaltsberechtigte tr�gt die Darlegungs- und
Beweislast f�r die Bedarfsberechnung. Dazu geh�-
ren insbesondere:

– das Einkommen des Verpflichteten,

– die fehlende M�glichkeit, den Bedarf durch eige-
nes Erwerbseinkommen zu decken,

– das Fehlen anderer tats�chlicher oder fiktiver Ein-
k�nfte, welche den Bedarf mindern k�nnten; dies
betrifft vor allem die F�lle,
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– dass kein ehe�hnliches Verh�ltnis besteht,

– oder der neue Partner nicht leistungsf�hig ist;

diese negative Darlegungs- und Beweislast wird erst
durch einen substantiierten Vortrag des Pflichtigen
zum Bestehen einer derartigen Beziehung des Be-
rechtigten zu einem neuen Partner ausgel�st.

26.2 Leistungsf�higkeit

Steht der Unterhaltsbedarf der H�he nach fest, so
tr�gt der Pflichtige die Beweislast daf�r, dass er
nicht �ber ausreichende Eink�nfte verf�gt, um die-
sen Bedarf zu decken.
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Anhang

I. D�sseldorfer Tabelle Stand 1.7.2003

Nettoeinkommen Euro

Altersstufen in Jahren
(vgl. § 1612 a Abs. 3 BGB)

Vomhundert-
satz0–5 6–11 12–17 ab 18

1. bis 1.300 199 241 284 327 100

2. 1.300–1.500 213 258 304 350 107

3. 1.500–1.700 227 275 324 373 114

4. 1.700–1.900 241 292 344 396 121

5. 1.900–2.100 255 309 364 419 128

6. 2.100–2.300 269 326 384 442 135

7. 2.300–2.500 283 343 404 465 142

8. 2.500–2.800 299 362 426 491 150

9. 2.800–3.200 319 386 455 524 160

10. 3.200–3.600 339 410 483 556 170

11. 3.600–4.000 359 434 512 589 180

12. 4.000–4.400 379 458 540 622 190

13. 4.400–4.800 398 482 568 654 200

�ber 4.800 nach den Umst�nden des Falles

II. Kindergeldverrechnungstabelle Stand 1.7.2003
mit Zahlbetr�gen nach Kindergeldverrechnung (§ 1612b Abs. 1, 5 BGB)

Nettoeinkommen
Euro

Altersstufen in Jahren (§ 1612a Abs. 3 BGB) Vom-
hundert-

satz
0–5 6–11 12–17 ab 18

Kind 1–3 ab Kind 4 Kind 1–3 ab Kind 4 Kind 1–3 ab Kind 4

1. bis 1.300 199

192 179,50

241 241

236,50

284 284 284,00 327 100

2. 1.300–1.500 213 258

249

304 304

294,50

350 107

3. 1.500–1.700 227 275 324

307

373 114

4. 1.700–1.900 241 292 344 396 121

5. 1.900-2.100 255 309 364 419 128

6. 2.100–2.300 269 326 384 442 135

7. 2.300–2.500 283 206 193,50 343 266 253,50 404 327 314,50 465 142

8. 2.500–2.800 299 222 209,50 362 285 272,50 426 349 336,50 491 150

9. 2.800–3.200 319 242 229,50 386 309 296,50 455 378 365,50 524 160

10. 3.200–3.600 339 262 249,50 410 333 320,50 483 406 393,50 556 170

11. 3.600–4.000 359 282 269,50 434 357 344,50 512 435 422,50 589 180

12. 4.000–4.400 379 302 289,50 458 381 368,50 540 463 450,50 622 190

13. 4.400–4.800 398 321 308,50 482 405 392,50 568 491 478,50 654 200

�ber 4.800 nach den Umst�nden des Falles




